
Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La Regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

 

 

 

Sitzung vom  Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

 12. Januar 2021 13. Januar 2021 

 
 

2/2021 

 
 

 

 

Fraktionsauftrag SVP 

 

betreffend intelligente Ladeinfrastruktur für ein stabiles Stromnetz 

 

Antwort der Regierung  

 

Die Regierung hat sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach mit der Förderung 

der Elektromobilität auseinandergesetzt. Es liegen folgende Berichte vor: "Chancen 

der Elektromobilität für den Kanton Graubünden" vom 26. Juni 2015, "Masterplan La-

deinfrastruktur E-Mobilität Kanton Graubünden" vom März 2017 sowie "Massnah-

menpaket zur Förderung der Elektromobilität in Graubünden" vom Oktober 2017. Die 

Förderung der Ladeinfrastruktur wurde letztmals im Rahmen der Teilrevision des 

Bündner Energiegesetzes (BEG) vorgeschlagen, aufgrund der Vernehmlassungser-

gebnisse nicht weiterverfolgt. Nichts desto trotz bemüht sich die Regierung weiterhin, 

den Einsatz von erneuerbaren Energien zu fördern: Die Klimastrategie des Kantons 

(Green Deal) und das aktuelle Regierungsprogramm setzen unter anderem auf eine 

nachhaltige Mobilität. Die öffentliche Hand hat im Verkehrsbereich weiterhin eine 

Vorbildfunktion wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. Auch staatsnahe Be-

triebe haben die Wichtigkeit einer nachhaltigen Mobilität erkannt und fördern diese. 

In diesem Prozess ist der Kanton in engem Austausch mit den jeweiligen Akteuren. 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass im Rahmen des Klimafonds des Bunds gemäss 

dem revidierten CO2-Gesetz die Förderung von Ladestationen in Gebäuden explizit 

erwähnt wird. Folglich ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des CO2-

Gesetzes entsprechende Förderprogramme umgesetzt werden. 

Zu Punkt 1 und 2: Der Anteil der Stromproduktion aus Wind und Photovoltaik beträgt 

im Kanton Graubünden heute 0,8 Prozent. 2035 werden es voraussichtlich 3 bis 4 

Prozent sein. Die Wasserkraftwerke in Graubünden haben dank ihrer Speicherseen 

eine Speicherkapazität von fast 2 000 GWh. Unter der Annahme, dass sämtliche der-

zeit immatrikulierten 114 824 Personenwagen im Kanton Elektrofahrzeuge wären, 

würde dies eine Ladekapazität von rund 6 GWh brauchen. Diese marginalen Anteile 

sowohl der Wind- und Photovoltaikproduktion als auch der Ladekapazitäten von 

Elektrofahrzeugen haben keinen gravierenden Einfluss auf die Netzstabilität und  

Netzinfrastruktur im Kanton. Zuständig für die Gewährleistung eines sicheren, leis-

tungsfähigen und effizienten Netzes sind gemäss Art. 8 Bundesgesetz über die 

Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7) die Netzbetreiber. 
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Konzepte wie Vehicle to Home (V2H) bzw. to Grid (V2G) dienen der Kostenoptimie-

rung. Durch die Kombination einer PV-Anlage mit einer Fahrzeugbatterie kann der 

Eigenverbrauch erhöht und als Nebeneffekt das lokale Stromnetz teilweise entlastet 

werden. Die Erstellung von intelligenter Ladeinfrastruktur liegt somit im Interesse der 

PV-Besitzer beziehungsweise der Netzbetreiber. Die Ladeinfrastruktur ist ein Ge-

schäftsmodell von privaten Stromunternehmen. Die Kosten dafür werden über das 

Netznutzungsentgelt beim Endverbraucher erhoben. Innovative Massnahmen für in-

telligente Netze sind gemäss Art. 15 StromVG anrechenbare Kosten. Die Netzanbie-

ter verfügen somit über genügend Anreize, intelligente Netze aufzubauen. Eine Über-

arbeitung des derzeit noch aktuellen Masterplans erscheint deshalb als nicht ange-

zeigt.  

Zu Punkt 3: Für die selbständig Erwerbenden und die juristischen Personen kennt 

bereits das geltende Recht Fördermassnahmen, indem die Investitionen in die ent-

sprechenden Ladestationen im Anschaffungsjahr und im darauffolgenden Jahr mit-

tels Sofortabschreibungen zu 100 Prozent abgeschrieben werden können. Weiterge-

hende Fördermassnahmen mittels Steuerabzügen oder durch eine Steuerbefreiung 

der entsprechenden Unternehmungen sind harmonisierungsrechtlich nicht möglich 

und wären damit bundesrechtswidrig. Der kantonale Gesetzgeber kann weder im Be-

reich des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit noch in der Gewinnermitt-

lung für die juristischen Personen Abzüge einführen, mit welchen ausserfiskalische 

Ziele verfolgt werden. Die Steuerbefreiung wird im harmonisierten Bundessteuerrecht 

abschliessend geregelt (Art. 23 Abs. 1 lit. f Bundesgesetz über die Harmonisierung 

der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz; 

StHG; SR 642.14]) und belässt dem kantonalen Gesetzgeber keinen Spielraum. Zu-

dem könnte mit einer Steuerbefreiung der die Ladeinfrastruktur anbietenden juristi-

schen Person der angestrebte Investitionsanreiz nicht geschaffen werden. Die ge-

nannte Steuerbefreiung hätte nämlich zur Folge, dass die erzielten Gewinne unwi-

derruflich den steuerbefreiten Zwecken dienen müssen und damit keine Gewinnaus-

schüttung möglich wäre. 

Die Regierung unterstützt die Elektromobilität bereits im Rahmen der eingangs er-

wähnten Bestrebungen. Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem 

Grossen Rat, den vorliegenden Auftrag abzulehnen.  

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 

 

 

 


